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den positiven Beitrag der Vorübergehenden internationalen
Präsenz in Hebron erinnernd,

unter Betonung des Rechts aller Menschen in der Region
auf den Genuss der in den internationalen Menschenrechts-
pakten verankerten Menschenrechte,

1. erklärt erneut, dass alle Maßnahmen, welche die Be-
satzungsmacht Israel in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich Ost-Jerusalems, unter Verstoß gegen die
einschlägigen Bestimmungen des Genfer Abkommens vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten95 und unter Zuwiderhandlung gegen die ein-
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats ergriffen hat, un-
rechtmäßig sind und keine Gültigkeit besitzen;

2. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel alle Prak-
tiken und Handlungen unterlässt, die die Menschenrechte des
palästinensischen Volkes verletzen, einschließlich außerge-
richtlicher Hinrichtungen, und dass sie das Recht der Men-
schenrechte achtet und den sich daraus ergebenden rechtli-
chen Verpflichtungen nachkommt;

3. verlangt außerdem, dass die Besatzungsmacht Israel
die Bestimmungen des Vierten Genfer Abkommens von
194995 vollständig einhält und unverzüglich alle gegen das
Abkommen verstoßenden Maßnahmen und Aktionen been-
det, namentlich sämtliche Siedlungstätigkeiten und den Bau
der Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet, ein-
schließlich in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung, die unter
anderem schwerwiegende und schädliche Auswirkungen auf
die Menschenrechte des palästinensischen Volkes haben;

4. verurteilt alle Gewalthandlungen, einschließlich al-
ler Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwiegelung und
der Zerstörung, insbesondere die Anwendung übermäßiger
Gewalt durch die israelischen Besatzungstruppen gegen pa-
lästinensische Zivilpersonen, die viele Tote und eine große
Zahl von Verletzten, namentlich unter den Kindern, gefordert
und zu massiven Zerstörungen von Häusern, Eigentum,
Agrarland und lebenswichtiger Infrastruktur sowie zur Bin-
nenvertreibung von Zivilpersonen geführt haben;

5. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis über das Abfeu-
ern von Raketen gegen israelische Zivilgebiete, das Tote und
Verletzte gefordert hat;

6. nimmt Kenntnis von dem israelischen Rückzug aus
dem Gazastreifen und Teilen des nördlichen Westjordanlands
im Jahr 2005 und dem Abriss der dort vorhandenen Siedlun-
gen als Schritt auf dem Weg zur Umsetzung des Fahrplans96;

7. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, sich im Hin-
blick auf die Änderung des Charakters, des Status und der de-
mografischen Zusammensetzung des besetzten palästinensi-
schen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, genauestens an
ihre Verpflichtungen aufgrund des Völkerrechts, einschließ-
lich des humanitären Völkerrechts, zu halten;

8. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel ihren völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen entsprechend dem Gutachten
des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 200494 und den
Forderungen in den Resolutionen ES-10/15 vom 20. Juli 2004
und ES-10/13 vom 21. Oktober 2003 nachkommt und dass sie

den Bau der Mauer in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung,
sofort einstellt, die dort bereits errichteten Mauerabschnitte
umgehend abbaut, alle damit zusammenhängenden Gesetze
und Verordnungen widerruft oder für unwirksam erklärt und
für alle Schäden Ersatz leistet, die durch den Bau der Mauer
mit ihren schwerwiegenden Auswirkungen auf die Men-
schenrechte und die sozioökonomischen Lebensbedingungen
des palästinensischen Volkes verursacht wurden;

9. unterstreicht erneut die Notwendigkeit, die Einheit,
den Gebietszusammenhang und die territoriale Unversehrt-
heit des gesamten besetzten palästinensischen Gebiets zu ach-
ten und die Bewegungsfreiheit von Personen und Gütern in
dem palästinensischen Gebiet, einschließlich des Verkehrs
von und nach Ost-Jerusalem, in den und aus dem Gazastreifen
und mit den übrigen Teilen der Welt, zu gewährleisten;

10. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die von ihr
verhängten Abriegelungen und Einschränkungen der Bewe-
gungsfreiheit aufzuheben und in dieser Hinsicht das Abkom-
men über die Bewegungsfreiheit und den Zugang sowie die
Einvernehmlichen Grundsätze für den Grenzübergang Rafah,
beide vom 15. November 2005, anzuwenden;

11. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, dem pa-
lästinensischen Volk auch weiterhin Nothilfe zu gewähren,
um die finanzielle Krise und die katastrophale sozioökonomi-
sche und humanitäre Lage, insbesondere im Gazastreifen, zu
mildern;

12. betont, dass die palästinensischen Institutionen und
Infrastrukturen erhalten werden müssen, damit lebenswichti-
ge öffentliche Dienste für die palästinensische Zivilbevölke-
rung erbracht und die Menschenrechte, einschließlich der
bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Rechte, gefördert werden können;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 63/99

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 171 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 7 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/401, Ziff. 16)97:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,

97 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Arabische Republik Syrien,
Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesi-
en, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon,
Malaysia, Marokko, Mauretanien, Nicaragua, Oman, Saudi-Arabien,
Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan, Tunesien, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate und Palästina.
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5. missbilligt die Verstöße Israels gegen das Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilper-
sonen in Kriegszeiten;

6. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der
genannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen


